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Norm

AuskunftspflichtG 1987 §4;

AVG §56;

AVG §58 Abs1;

VwGG §33 Abs1;

Rechtssatz

Der Beschwerdeführer hat zu Recht eine Erledigung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr als Bescheid

gewertet, die zwar nicht ausdrücklich als Bescheid bezeichnet ist, aus deren Formulierung ("dem Antrag kann daher

nicht entsprochen werden") aber ihr normativer Inhalt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer

ausdrücklich beantragt hat, über die Verweigerung der Auskunft im Sinne des § 4 Auskunftsp@ichtG 1987

bescheidmäßig zu entscheiden, - aus objektiver Sicht - nicht zweifelhaft ist. Die ausdrückliche Bezeichnung als

Bescheid ist daher für die QualiDkation dieser Erledigung als Bescheid nicht essenziell (Hinweis B 29.10.1993,

93/01/1018 und die dort zitierte Vorjudikatur). Diesem Bescheid wurde durch einen nachfolgenden Bescheid, der zur

Gänze an dessen Stelle getreten ist, materiell derogiert. Mit der Erlassung des späteren Bescheides ist er daher außer

Wirksamkeit getreten; daher war die Beschwerde in sinngemäßer Anwendung des § 33 Abs. 1 VwGG als

gegenstandslos geworden zu erklären und das Verfahren einzustellen.
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